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— =    genau Null (nichts vorhanden) bzw. keine Veränderung eingetreten
0 =    Zahlenwert ungleich Null, Betrag jedoch kleiner als die Hälfte von 1 in der

     letzten besetzten Stelle
=    Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten
=    Zahlenwert lag bei Redaktionsschluss noch nicht vor

() =    Aussagewert eingeschränkt, da der Zahlenwert statistisch unsicher ist
/ =    keine Angabe, da Zahlenwert nicht sicher genug
X =    Tabellenfeld gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll

     (oder bei Veränderungsraten ist die Ausgangszahl kleiner als 100)
D =    Durchschnitt
s =    geschätzte Zahl
p =    vorläufige Zahl
r =    berichtigte Zahl

Aus Gründen der Übersichtlichkeit sind nur negative Veränderungsraten und Salden mit einem
Vorzeichen versehen. Positive Veränderungsraten und Salden sind ohne Vorzeichen.
Im Allgemeinen ist ohne Rücksicht auf die Endsumme auf- bzw. abgerundet worden. 
Das Ergebnis der Summierung der Einzelzahlen kann deshalb geringfügig von der 
Endsumme abweichen.
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Die LZ wurde in Hessen zum Stichtag 1. März 2020 als Kombination einer allgemeinen Erhebung mit einer Stich-
probenerhebung durchgeführt. Befragt wurden landwirtschaftliche Betriebe ab einer bestimmten Mindestgröße, die 
im Agrarstatistikgesetz (AgrStatG) festgelegt ist (s. § 91 AgrStatG). Mit den Ergebnissen der LZ werden zugleich 
die statistischen Anforderungen der Europäischen Union in der EU-Betriebsstrukturerhebung abgedeckt. Über die 
allgemein erhobenen Merkmale soll der nationale Bedarf an Regionaldaten gedeckt werden.

Zur Durchführung der LZ wurden zwei verschiedene Erhebungsteile und damit unterschiedliche Fragebogen ver-
wendet. Mit dem Fragebogen für den Erhebungsteil S (Stichproben-Betriebe) wurde der gesamte Merkmalskatalog 
der LZ in einer Stichprobe erfasst. Mit dem Fragebogen für den Erhebungsteil N (Nichtstichproben-Betriebe) wur-
den Angaben zu den Themenkomplexen Rechtsform und sozioökonomischer Erwerbscharakter, Bodennutzung, 
Viehbestände, ökologischer Landbau, Zwischenfruchtanbau und Bewässerung im Freiland, Eigentums- und Pacht-
verhältnisse sowie Pachtflächen und Pachtentgelte, Betriebsleitung und Hofnachfolge erhoben. Mit dem Fragebo-
gen für den Erhebungsteil S wurden neben den Angaben des N-Fragebogens zusätzlich die Themenkomplexe im 
Betrieb tätige Arbeitskräfte, Einkommenskombinationen, Viehhaltungsverfahren und Weidehaltung, Wirtschafts-
düngermanagement sowie Art der Gewinnermittlung und Form der Umsatzbesteuerung erfragt. Die Angaben zur 
Bodennutzung entsprechen denen der Bodennutzungshaupterhebung 2020 – diese Erhebung wurde in die LZ in-
tegriert.

In der LZ 2020 wurden erstmals keine reinen Forstbetriebe mehr in die Erhebung einbezogen. Bis einschließlich 
2016 erhielten Forstbetriebe einen stark reduzierten Fragebogen (Themenkomplex Rechtsform und stark reduzier-
ter Themenkomplex Bodennutzung) als Teil der allgemeinen Erhebung. Die statistische Datengewinnung im Be-
reich Forst findet zukünftig als separate Forststrukturerhebung im Jahr 2022 statt.

Ziel der Erhebung war die Gewinnung umfassender, aktueller, wirklichkeitsgetreuer und zuverlässiger statistischer 
Informationen über die Betriebsstruktur, die soziale Situation in den landwirtschaftlichen Betrieben sowie die geleis-
teten Tätigkeiten zum Landmanagement und zum Umweltschutz. Die Daten dienen dazu, den Strukturwandel in 
der Landwirtschaft zu erkennen und auf seine Ursachen hin untersuchen zu können sowie Erntemengen zu be-
rechnen. Außerdem liefern die Daten zahlreiche Informationen als Grundlage zur Ausgestaltung der kommenden 
Förderperiode der Gemeinsamen Agrarpolitik der Europäischen Union und für die Verteilung des Agrarhaushaltes 
auf die Mitgliedstaaten nach 2020.

Verordnung (EU) 2018/1091 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Juli 2018 über integrierte Sta-
tistiken zu landwirtschaftlichen Betrieben und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1166/2008 und (EU) Nr. 
1337/2011 (ABl. L 200 vom 07.08.2018, S  1). 

Durchführungsverordnung (EU) 2018/1874 der Kommission vom 29. November 2018 zu den für 2020 gemäß der 
Verordnung (EU) 2018/1091 des Europäischen Parlaments und des Rates über integrierte Statistiken zu landwirt-
schaftlichen Betrieben und zur Aufhebung der Verordnungen (EG) Nr. 1166/2008 und (EU) Nr. 1337/2011 (ABl. L 
306 vom 30.11.2018, S. 14). 

Agrarstatistikgesetz (AgrStatG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Dezember 2009 (BGBl. I S. 3886),
zuletzt geändert durch Artikel 109 des Gesetzes vom 20. November 2019 (BGBl. I S. 1626).
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Bundesstatistikgesetz (BStatG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 20. Oktober 2016 (BGBl. I S. 2394), das
zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 10. Juli 2020 (BGBl. I S. 1648) geändert worden ist.

Gesetz zur Gleichstellung stillgelegter und landwirtschaftlich genutzter Flächen vom 10. Juli 1995 (BGBl. I S. 910),
das zuletzt durch Artikel 97 des Gesetzes vom 8. Juli 2016 (BGBl. I S. 1594) geändert worden ist.

Die erhobenen Einzelangaben werden nach § 16 BStatG grundsätzlich geheim gehalten. Nur in ausdrücklich gere-
gelten Ausnahmefällen dürfen Einzelangaben übermittelt werden.
Nach § 98 Absatz 1 AgrStatG in Verbindung mit § 16 Absatz 4 BstatG dürfen vom Statistischen Bundesamt und
den statistischen Ämtern der Länder an die zuständigen obersten Bundes- oder Landesbehörden für die Verwen-
dung gegenüber den gesetzgebenden Körperschaften und für Zwecke der Planung, jedoch nicht für die Regelung
von Einzelfällen, Tabellen mit statistischen Ergebnissen übermittelt werden, auch soweit Tabellenfelder nur einen
einzigen Fall ausweisen. Zudem ist nach § 98 Absatz 5 AgrStatG die Übermittlung von Tabellen mit nach Kreisen
untergliederten statistischen Ergebnissen aus der Agrarstrukturerhebung (§ 24 Absatz 1 Nr. 1) für Aufgaben der
Politikfolgenabschätzung für oberste Bundes- oder Landesbehörden an das Johann Heinrich von Thünen-Institut, 
Bundesforschungsinstitut für ländliche Räume, Wald und Fischerei zulässig, auch soweit Tabellenfelder nur einen
einzigen Fall ausweisen. Nach § 16 Absatz 6 BStatG ist es auch zulässig, den Hochschulen oder sonstigen Ein-
richtungen mit der Aufgabe unabhängiger wissenschaftlicher Forschung für die Durchführung wissenschaftlicher
Vorhaben Einzelangaben zu übermitteln, wenn diese so anonymisiert sind, dass sie nur mit einem unverhältnis-
mäßig großen Aufwand an Zeit, Kosten und Arbeitskraft den Auskunft gebenden Betrieben zugeordnet werden
können.

Nach Artikel 7 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 557/2013 der Kommission vom 17. Juni 2013 zur Durchführung 
der Verordnung (EG) Nr. 223/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates über europäische Statistiken in 
Bezug auf den Zugang zu vertraulichen Daten für wissenschaftliche Zwecke (ABI. L 164 vom 18.6.2013 S. 16) darf 
Eurostat in seinen Räumen oder in den Räumen einer von Eurostat anerkannten Zugangseinrichtung für wissen-
schaftliche Zwecke Einzelangaben ohne Name und Anschrift zugänglich machen. Nach Artikel 7 Absatz 2 der ge-
nannten Verordnung darf Eurostat darüber hinaus Einzelangaben für wissenschaftliche Zwecke weitergeben, wenn 
diese so verändert werden, dass die Gefahr einer Identifizierung der statistischen Einheit auf ein angemessenes 
Maß verringert wurde. Der Zugang nach Absatz 2 kann gewährt werden, sofern in der den Zugang beantragenden 
Forschungseinrichtung geeignete Sicherheitsmaßnahmen getroffen wurden.

Die Pflicht zur Geheimhaltung besteht auch für Personen, die Empfänger von Einzelangaben sind.
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Einen Überblick über den Aufbau und die zu erfragenden Merkmalskomplexe der Befragung gibt das nachfolgende 
Schema: (Quelle: StBA)

2020 total

2020 total

Anbau auf dem Ackerland
Dauerkulturen und Dauergrünland
Sonstige Flächen und selbstbewirtschaftete Gesamtfläche
Erzeugung von Speisepilzen

2020 total

Kalenderjahr 2019 total

Zwischenfruchtanbau 2019/2020 total

2020 total

darunter: Innerhalb der letzten zwei Jahre erstmals gepachtete
Flächen und Flächen mit Pachtpreisveränderungen

2020

totalDie letzten zwei Jahre

Rinder , Schweine, Schafe, Ziegen, Einhufer, Geflügel einschl.
Haltungsplätze

1. März 2020 total

Rinder nach Nutzungszweck
Schweine nach Nutzungszweck, Be- und Entlüftungsverfahren
von Schweinestallungen 
Legehennen

1. März 2020 repräsentativ

2020 total

Kalenderjahr 2019 repräsentativ
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Gewinnermittlung
Umsatzbesteuerung

Wirtschaftsjahr 
2019/2020

repräsentativ

2019

Größe der mit Wirtschaftsdünger gedüngten Fläche
Abgegebener und aufgenommener Wirtschaftsdünger
Flüssiger Wirtschaftsdünger: Ausgebrachte Menge auf Acker- 
und Dauergrünland, Düngerart und Ausbringungstechnik
Fester Wirtschaftsdünger: Ausgebrachte Menge auf Acker- und
Dauergrünland und Düngerart
Zeit, die der Wirtschaftsdünger unbearbeitet auf Stoppeln oder
unbestellter Fläche lag, beim flüssigen Wirtschaftsdünger zusätz-
lich nach Ausbringungstechnik
Lagerung nach Düngerform, Art des Lagers, Lagerkapazität und
Art der Abdeckung

Größe der mit mineralischen Düngemitteln gedüngte Fläche
Ausgebrachte Menge organischer und abfallbasierter Dünger

12-monatiger Zeitraum
in 2019/2020
(Düngejahr) repräsentativ

Familienarbeitskräfte in Einzelunternehmen (ohne GbR)

Ständig beschäftigte Arbeitskräfte ohne Familienarbeitskräfte in
Betrieben aller Rechtsformen

Mit landwirtschaftlichen Arbeiten beschäftigte Saisonarbeitskräfte
in Betrieben aller Rechtsformen

Jahresnettoeinkommen in Einzelunternehmen (ohne GbR)

März 2019 bis 
Februar 2020

repräsentativ

Kalender 2019

2020 total

Landwirtschaftliche und/ oder gartenbauliche Berufsbildung mit
dem höchsten Abschluss

Teilnahme an einer beruflichen Bildungsmaßnahme

2020
total

die letzten 12 Monate

Januar 2018 bis 
Dezember 2020 total

________
1) Übernahme aus Verwaltungsdaten. — 2) Nutzung von Verwaltungsdaten (InVeKoS) möglich. — 3) Rinder werden aus der HIT-
Rinderdatenbank übernommen.
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Aufgrund deutlich geänderter Erfassungsgrenzen (vgl. auch AgrStatG) sind die Ergebnisse der LZ 2020 sowohl mit 
denen der LZ 1999 als auch mit den Agrarstrukturerhebungen (ASE) der Jahre 2001, 2003, 2005 und 2007 nur 
eingeschränkt vergleichbar. Voll vergleichbar sind sie mit denen der LZ 2010 sowie der ASE 2013 und 2016.

Von 1979 bis einschl. 1998 Von 1999 bis einschl. 2009 Ab 2010 

1 ha landw. genutzte Fläche 2 ha landw. genutzte Fläche 5 ha landw. genutzte Fläche

1 ha Waldfläche 10 ha Waldfläche 10 ha Waldfläche bzw. KUP1)2)

8 Rinder 8 Rinder 10 Rinder

8 Schweine 8 Schweine 50 Schweine

10 Zuchtsauen

50 Schafe 20 Schafe 20 Schafe

20 Ziegen

200 Stück Geflügel 200 Stück Geflügel 1 000 Stück Geflügel3)

1 ha Dauerkulturfläche im Freiland

30 Ar Rebland (im Ertrag oder nicht 
im Ertrag) 30 Ar bestockte Rebfläche 50 Ar bestockte Rebfläche

30 Ar Obstanlagen 30 Ar Obstanbaufläche 50 Ar Obstanbaufläche

30 Ar Hopfen 50 Ar Hopfen

30 Ar Tabak 30 Ar Tabak 50 Ar Tabak

30 Ar Baumschulen 30 Ar Baumschulen 50 Ar Baumschulen

30 Ar Gemüseanbau im Freiland 30 Ar Gemüseanbau im Freiland 50 Ar Gemüseanbau im Freiland

10 Ar Blumen und Zierpflanzen im 
Freiland

30 Ar Blumen und Zierpflanzen im 
Freiland

30 Ar Blumen und Zierpflanzen im 
Freiland

Jeglicher Anbau von Heil- und Ge-
würzpflanzen zum Verkauf 30 Ar Heil-, und Gewürzpflanzen

30 Ar Gartenbausämereien

Jeglicher Anbau unter Glas zum 
Verkauf 3 Ar Gemüse unter Glas 10 Ar Kulturen unter hohen begeh-

baren Schutzabdeckungen
3 Ar Blumen und Zierpflanzenunter 
Glas

10 Ar Speisepilze

1) Kurzumtriebsplantagen. — 2) In 2020 nicht erfasst. — 3) Ab 2015 Haltungsplätze für Geflügel.
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Aufgrund der lediglich repräsentativen Erfassung der sozialökonomischen Betriebstypen (Haupt- /Nebenerwerb) 
ergeben sich bei den Tabellen im Vergleich zu 2010 dergestalt Änderungen, dass die Untergliederung hiernach 
nicht erfolgen kann. 

Die Einkommenskombinationen sind nur beschränkt mit den vorherigen Erhebungen vergleichbar, da zum einen 
nur eine geringere Anzahl an Tätigkeiten zur Auswahl stand und zum anderen diese auch nur anzugeben waren, 
wenn sie im Rahmen des landwirtschaftlichen Betriebes ausgeübt wurden.

Die Bewässerung ist ebenfalls nur beschränkt mit der ASE 2016 vergleichbar, da bei der LZ 2020 weder die Be-
wässerungsverfahren noch die Wasserquelle erhoben wurde.

Die in den Begriffsdefinitionen verwandten Begrifflichkeiten zur gendergerechten Sprache entsprechen den im Jahr 
2019 im Statischen Verbund geltenden Regeln. Zur besseren Wiederauffindbarkeit der Begriffe werden diese so 
dargestellt, wie sie in der Erhebung genutzt wurden. So wird zum Beispiel der Begriff „Betriebsleiter“ als generi-
sches Maskulinum verstanden, obgleich nunmehr das Hessische Statistische Landesamt die Begrifflichkeit: Be-
triebsleiterinnen und Betriebsleitern verwendet.
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Die Ergebnisse der Landwirtschaftszählung 2020 werden in folgenden Heften dargestellt:

Kenn-
ziffer

Heft Nr. Titel Vorerhebungen 
als Bericht ver-

fügbar?

Vergleichbar 
mit Vorbericht

— 1.a Gemeindeergebnisse Ja Ja

— 1.b Kreisergebnisse Ja Ja

C IV 
10

/2020

— 2 Landw. Betriebe und Bodennutzung Ja Ja

— 3 Landw. Betriebe und Viehbestände Ja Ja

— 4 Betriebswirtschaftliche Ausrichtung / Einkommenskombi-
nationen / Teilnahme an Förderprogrammen / Erneuerba-
re Energien

Ja Ja

— 5 Landw. Betriebe und ökologischer Landbau Ja Ja

— 6 Personal- und Arbeitsverhältnisse in den landw. Betrie-
ben

Ja Ja

— 7 Sozialökonomische Betriebstypen und Rechtsformen Ja Ja

— 8 Eigentums- und Pachtverhältnisse Ja Ja

— 9 Hofnachfolge und Berufsbildung in den landw. Betrieben Ja Ja

— 10 Bewässerung in den landw. Betrieben Ja Nein

— 12 Rebland und Zwischenfruchtanbau Ja Nein

— 13 Methoden und Vorbemerkungen Ja Ja

— 15 Wirtschaftsdüngermanagement Ja Nein

— 17 Haltungsverfahren Nein Nein
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: Alle Flächen, die in die Fruchtfolge einbezogen sind und regelmäßig beackert und bestellt werden. Im 
Einzelnen zählen hierzu Flächen bei denen Getreide, Ölfrüchte sowie Hülsenfrüchte zur Körnergewinnung, Hack-
früchte, Handelsgewächse oder Pflanzen zur Grünernte die Hauptnutzung darstellen. Ebenfalls zählt der Grasan-
bau zum Abmähen oder Abweiden sowie Flächen, die hauptsächlich zur Gewinnung von Gartenbauerzeugnissen 
im feldmäßigen Anbau und im Erwerbsgartenbau (einschl. Unterglasflächen) genutzt werden, dazu. Nicht zum 
Ackerland zählen die Ackerflächen, die im Rahmen einer dauerhaften Stilllegung in andere Nutzungsarten über-
führt wurden; wie z. B. Aufforstungen.

: Hier sind Jungschweine ab einem Lebendgewicht von 20 kg, Mastschweine, Eber sowie aus-
gemerzte Zuchtsauen enthalten.

: Als Betrieb ist diejenige technisch-wirtschaftliche Einheit zu verstehen, die mindestens eine der Erfas-
sungsgrenzen der Agrarstatistik erreicht. Der Betrieb wird von einem Inhaber oder Leiter (Betriebsinhaber oder 
Gesellschaft) bewirtschaftet, untersteht einer einheitlichen Betriebsführung und bringt land- und/oder forstwirt-
schaftliche Erzeugnisse oder zusätzlich auch Dienstleistungen und andere Erzeugnisse hervor. Die Absicht, Ge-
winn zu erzielen, ist nicht erforderlich.

Im Aufbau folgt die Landwirtschaftszählung dem sogenannten Betriebssitzprinzip, d. h., sämtliche Flächen und 
Viehbestände eines Betriebes werden ohne Rücksicht auf die Eigentumsverhältnisse in derjenigen Gemeinde 
nachgewiesen, in der sich die Wirtschaftsgebäude bzw. der Betriebs- oder Verwaltungssitz des Betriebes befindet. 
Bei Betrieben ohne Wirtschaftsgebäude (bspw. nur Rebflächen) wird diejenige Gemeinde zum Betriebssitz, in der 
der überwiegende Teil der Flächen belegen ist (Belegenheitsprinzip).

Bis einschl. 2001 zählten Betriebe mit land- und forstwirtschaftlichen Flächen nur dann zu den landwirtschaftlichen 
Betrieben, wenn die Waldfläche das Zehnfache der landwirtschaftlich genutzten Fläche nicht überstieg. Ab 2003 
zählten Betriebe mit Waldflächen zu den landwirtschaftlichen Betrieben, sobald sie eine der landwirtschaftlichen 
Erfassungsgrenzen erreichten. Seit 2007 sind auch die Flächen einzubeziehen, die in einem „guten fachlichen und 
ökologischen Zustand“ gehalten werden und seit 2010 ist eine Gewinnerzielungsabsicht für die Definition eines Be-
triebes nicht mehr notwendig.

: Die Flächen werden in der Gemeinde nachgewiesen, in der sich der Betriebssitz des Bewirt-
schafters befindet, ohne Rücksicht darauf, in welchen Gemarkungen die Flächen liegen.  

: Die betriebswirtschaftliche Ausrichtung beschreibt den Produkti-
onszweig eines Betriebes. 

Mit der Agrarstrukturerhebung 2003 wurde das Klassifizierungsverfahren der landwirtschaftlichen Betriebe der EU 
national eingeführt und ersetzt damit die bis zum Jahr 2001 in der nationalen Agrarstatistik verwendete Betriebs-
systematik „Betriebssysteme nach Art des Standarddeckungsbeitrages“. In den Jahren 2003-2009 wurde das 
Klassifizierungsverfahren dergestalt durchgeführt, dass zur Berechnung der BWA anstelle des seit 2010 verwende-
ten Standardoutputs der Standarddeckungsbeitrag verwendet wurde. Im Wesentlichen wurden bei der Verwen-
dung des Standarddeckungsbeitrages den Produktionsverfahren zurechenbare standardisierte variable Spezial-
kosten vom Markterlös abgezogen und Direktzahlungen einbezogen.

Die BWA ergibt sich aus dem Anteil des Standardoutputs jedes einzelnen Produktionsschwerpunkts am gesamten 
Standardoutput des Betriebes. Ein Betrieb gilt als „Spezialbetrieb“, wenn er mehr als zwei Drittel seines Standard-
outputs über einen Produktionszweig erzielt. Als „Verbundbetriebe“ oder umgangssprachlich auch „Gemischtbe-
triebe“ werden diejenigen Betriebe bezeichnet, bei denen der Standardoutput eines Produktionszweiges weniger 
als zwei Drittel, aber mindestens ein Drittel des gesamten Standardoutputs des Betriebes ausmacht. Die EU-
Klassifizierung sieht eine dreistufige Unterteilung der BWA vor. Auf der obersten Ebene, auf die sich die Darstel-
lung hier bezieht, werden insgesamt acht betriebswirtschaftliche Hauptausrichtungen unterschieden:
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1 Spezialisierte
Ackerbaubetriebe

Getreide, Hülsenfrüchte, Ölfrüchte, Hackfrüchte, weitere Handelsge-
wächse, Gemüse und Erdbeeren im Freiland im Wechsel mit landwirt-
schaftlichen Kulturen, Saat- und Pflanzguterzeugung auf Ackerland, 
sonstige Ackerlandkulturen, Brache und Pflanzen zur Grünernte zum 
Verkauf > 2/3

2 Spezialisierte
Gartenbaubetriebe

Gemüse und Erdbeeren im Freiland im Wechsel mit anderen Garten-
gewächsen und unter hohen begehbaren Schutzabdeckungen ein-
schließlich Gewächshäusern, Blumen und Zierpflanzen im Freiland und
unter hohen begehbaren Schutzabdeckungen einschließlich Gewächs-
häusern, Baumschulen im Freiland und unter hohen begehbaren 
Schutzabdeckungen einschließlich Gewächshäusern sowie Pilze > 2/3

3 Spezialisierte
Dauerkulturbetriebe

Baum- und Beerenobstanlagen im Freiland und unter hohen begehba-
ren Schutzabdeckungen einschließlich Gewächshäusern, Nüsse, Reb-
flächen, Weihnachtsbaumkulturen sowie andere Dauerkulturen > 2/3.

4 Spezialisierte
Futterbaubetriebe

Futter für Weidevieh (Futterhackfrüchte, Pflanzen zur Grünernte, Wie-
sen und Weiden, ertragsarmes Dauergrünland) und Weidevieh (Einhu-
fer, alle Arten von Rindern, Schafen und Ziegen) > 2/3  
Hierzu zählen Milchviehbetriebe, Rinderaufzucht- und mastbetriebe, 
Rindviehbetriebe (Milcherzeugung kombiniert mit Aufzucht und Mast)
sowie Futterbaubetriebe mit Schafen, Ziegen und Einhufer. 

5 Spezialisierte
Veredlungsbetriebe

Schweine (Ferkel, Zuchtsauen, andere Schweine) oder Geflügel 
(Masthühner, Legehennen, sonstiges Geflügel) > 2/3

6 Pflanzenbauverbundbetriebe Summe aus Ackerbau, Gartenbau und Dauerkulturen > 2/3 (aber 

7 Viehhaltungsverbundbetriebe Summe aus Weidevieh, Futterpflanzen und Veredlung > 2/3 (aber Wei-

8 Pflanzenbau-
Viehhaltungsbetriebe

Summe aus Ackerbau und Futterbau sowie verschiedene Kombinatio-
nen aus Pflanzenbau und Viehhaltung > 2/3

: Grünlandflächen, die fünf Jahre oder länger zur Futter- oder Streugewinnung oder zum Abweiden 
sowie zur Erzeugung erneuerbarer Energien bestimmt sind. Dazu gehören auch Neuansaaten von Dauergrünland. 
Dauergrünlandflächen sind dementsprechend Wiesen, Mähweiden, Weiden einschl. Almen sowie Hutungen und 
Streuwiesen. Auch Grünlandflächen mit Obstbäumen als Nebennutzung und Gras- oder Heugewinnung als Haupt-
nutzung (z. B. Streuobstwiesen) sowie Naturschutzflächen gehören hierzu.

Nicht zum Dauergrünland zählen Ackerwiesen und –weiden sowie Grünlandflächen, die aus sozialen und wirt-
schaftlichen o.ä. Gründen nicht mehr genutzt werden (Sozialbrache).

: Landwirtschaftliche Kulturen außerhalb der Fruchtfolge, die für die Dauer von mindestens fünf 
Jahren auf den Flächen verbleiben und wiederkehrende Erträge liefern. Hierzu zählen Obstanlagen, Rebland, 
Baumschulen sowie Weihnachtsbaumkulturen außerhalb des Waldes und andere Dauerkulturen (z. B. Korbwei-
denanlagen). Hopfen, Spargel und Erdbeeren zählen nicht dazu.
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: Die Eigentums- und Pachtverhältnisse beziehen sich ausschließlich auf die 
landwirtschaftlich genutzte Fläche (LF) des Betriebes zum Erhebungszeitpunkt. Diese setzt sich zusammen aus
der eignen selbstbewirtschafteten LF, der unentgeltlich zur Bewirtschaftung erhaltenen LF sowie der gepachteten 
LF.

: Hierzu zählen alle Pferde, Ponys, Esel, Maultiere oder weitere Einhufer, auch dann, wenn sie nur zu 
Freizeitzwecken des Betriebsinhabers oder seiner Familie gehalten werden.

: Hierzu zählen Saug- und Aufzuchtferkel bis zu einem Lebendgewicht von 20 kg.

: Die nachgewiesenen Verwaltungsbezirke beziehen sich auf den Gebietsstand vom 31.12.2020. 

: Hierzu zählt jegliche Getreideart, die zur Kör-
nergewinnung angebaut wird sowie der Anbau von Körnermais und Corn-Cob-Mix.

: Eine Großvieheinheit entspricht einem Tier mit einem Lebendgewicht von 500 kg (z. B. 
1 Milchkuh = 1 GV). Im Tabellenprogramm 2020 wurden folgende Koeffizienten zur Berechnung der GV verwen-
det:

Kälber und Jungrinder 0,300 
Rinder 1 Jahr bis unter 2 Jahre 0,700 
Rinder 2 Jahre und älter einschl. Kühe 1,000 
Ferkel 0,020 
Zuchtsauen 0,300 
Andere Schweine 0,120 
Mutterschafe einschl. Milchschafe 0,100 
Schafe unter 1 Jahr (ohne gedeckte Lämmer) 0,050 
Schafböcke zur Zucht und andere Schafe 0,100 
Ziegen 0,080 
Geflügel 0,004 
Einhufer 0,950 

: siehe unter

: Das Ziel der Betriebsklassifikation liegt darin, die landwirt-
schaftlichen Betriebe mit ihrer Vielzahl an Produktionszweigen (z. B. Ackerbau, Gartenbau, Veredlung etc.) über 
die monetäre Bewertung ihrer Produktion in Gruppen ähnlicher Betriebe einzuteilen. Die Betriebsklassifizierung 
stützt sich auf einzelbetriebliche Angaben über Art und Umfang der Bodennutzung, Größe und Zusammensetzung 
der Viehbestände sowie auf den der genannten Merkmale. Seit der Landwirtschaftszählung 2010 
findet das Klassifizierungssystem der Europäischen Union Anwendung. Gegenüber vorangegangenen Erhebungen 
sind durch die Bestimmungen der 2014 in Kraft getretenen delegierten Verordnung (EU) Nr. 1198/2014 deutliche 
Veränderungen zu verzeichnen. Die frühere Begrifflichkeit Klassifikation findet sich derzeit unter dem Punkt . 

: Umfasst alle landwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzten Flächen ein-
schließlich der stillgelegten Flächen. Zur LF zählen das Ackerland insgesamt, die Dauerkulturen, Dauergrünland
sowie Haus- und Nutzgärten.

: Hierzu gehören alle weiblichen Rinder, die bereits abgekalbt haben und zur Milchgewinnung gehalten 
werden.
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Pflanzen zur Grünernte: Alle Kulturarten, die in grünem Zustand als Ganzpflanze geerntet werden. Die Nutzung 
kann sowohl für Futter- als auch Energiezwecke erfolgen (Ernte frisch, für Silage oder Heu). 

Getreide zur Ganzpflanzenernte
Hierzu zählt Getreide, das nicht zur Körnergewinnung, sondern zur Verwendung als Futter oder zur Biogaserzeu-
gung angebaut wird.

Andere Pflanzen zur Ganzpflanzensilage
Hierzu zählen unter anderem Phacelia, Sonnenblumen sowie andere Mischkulturen.

Rechtsformen der landwirtschaftlichen Betriebe

Einzelunternehmen
Betriebe, die von Einzelpersonen, Ehepaaren oder Geschwistern geführt werden. Nur bei dieser Rechtsform wird 
eine Unterscheidung in Haupt- und Nebenerwerbsbetriebe getroffen.

Haupt- und Nebenerwerbsbetriebe: 
Im Jahr 2010 hat sich die Art und Weise geändert, wie Haupt- und Nebenerwerbsbetriebe voneinander ab-
gegrenzt werden. Bei Haupterwerbsbetrieben beziehen Betriebsinhaber bzw. Ehepaare das Jahresnetto-
einkommen überwiegend aus dem landwirtschaftlichen Betrieb, während bei Nebenerwerbsbetrieben das
außerbetriebliche Nettoeinkommen höher ist. Zum außerbetrieblichen Nettoeinkommen zählen die Ein-
nahmen aus einem Gewerbebetrieb, einer außerbetrieblichen Erwerbstätigkeit oder einer freiberuflichen 
Tätigkeit. Des Weiteren zählen Einkünfte aus Verpachtung, Vermietung, Kapitalvermögen, Quellen der pri-
vaten und gesetzlichen sozialen Sicherung, wie Kindergeld oder Rente, sowie aus anderen Einkommens-
quellen (Gewinne aus Unternehmensbeteiligungen) zum außerbetrieblichen Nettoeinkommen. Das im Be-
trieb geleistete Arbeitsvolumen wird, im Gegensatz zu früher, nicht mehr berücksichtigt. 

Betriebe der Rechtsform „Personengemeinschaften, Personengesellschaften“
Mehrere natürliche Personen, die als Gesellschafter Träger der Rechte und Pflichten in ihrer Verbundenheit sind, 
die sich nach den Regeln über die Gesamthand richten. Zu den Personengemeinschaften zählen:

Gesellschaft des bürgerlichen Rechts,
Offene Handelsgesellschaft,
Kommanditgesellschaft,
Gesellschaft mit beschränkter Haftung und Compagnie Kommanditgesellschaft
Sonstige Personengemeinschaft (einschließlich Erbengemeinschaft)
Nicht eingetragener Verein.

Betriebe der Rechtsform „juristische Personen“
Es gibt juristische Personen des privaten und des öffentlichen Rechts. Bei juristischen Personen des privaten 
Rechts handelt es sich um eine dauerhaft auf einen gemeinsamen Zweck gerichtete Personenvereinigung oder 
Organisation, die als solche selbstständiger Träger von Rechten und Pflichten ist. Juristische Personen des öffent-
lichen Rechts sind der Staat und die dem Staat untergliederte Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffent-
lichen Rechts.
Im Einzelnen gibt es folgende juristische Personen

des privaten Rechts:

eingetragene Genossenschaft,
eingetragener Verein,
Gesellschaft mit beschränkter Haftung einschließlich Unternehmergesellschaft,
Aktiengesellschaft,
Anstalt, Stiftung und andere Zweckvermögen privaten Rechts,
Sonstige juristische Personen des privaten Rechts.
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